
Reglement über das nächtliche Dauer-

parkieren  auf öffentlichem Areal
_____________________________________

                der Einwohnergemeinde Füllinsdorf

                        vom 15. Juni 1993

Die Einwohnergemeinde-Versammlung erlässt, gestützt auf § 47 Ab-
satz 1 Ziffer 2 des Gemeindegesetzes vom 28.5.1970 sowie § 17 der
kantonalen Verordnung zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr
vom 4.4.1968, folgendes Reglement:

A. Bewilligung

§ 1

Bewilligungs- Das regelmässige Parkieren von Motorfahrzeugen über
pflicht Nacht auf öffentlichen Strassen und Parkplätzen ist

bewilligungspflichtig. Die Bewilligung wird nur er-
teilt für Motorfahrzeuge bis 1000 kg Nutzlast.

§ 2

Erteilen der Die Bewilligung wird mit Erlass dieses Reglementes
Bewilligung gegen Gebühr allen Fahrzeugbesitzern erteilt, die

keine Parkierungsmöglichkeit auf privatem Areal in
Füllinsdorf haben.

§ 3

Fahrzeug- Als Fahrzeugbesitzer/innen im Sinne dieses Regle-
besitzer/in mentes gelten der/die Halter/in und jene Personen,

denen das Fahrzeug zur Benützung überlassen ist.

§ 4

Umfang der Die Bewilligung gibt keinen Anspruch auf eine be-
Bewilligung stimmte Parkfläche; sie berechtigt den/die Fahr-

zeugbesitzer/in lediglich, das Fahrzeug im Rahmen
der geltenden Vorschriften zu parkieren.
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§ 5

Haftung Die Gemeinde lehnt jegliche Haftung für Beschädi-
gung und Diebstahl ab.

§ 6

Freihalten Anordnungen zum Freihalten von Strassen und Plätzen
von öffent- ist auch von Fahrzeugbesitzern/innen Folge zu lei-
lichem Areal sten, denen die Bewilligung erteilt wurde.

§ 7

Waschen, Das Waschen und Reparieren von Fahrzeugen auf
Reparieren öffentlichem Areal ist nicht Gegenstand dieser

Bewilligung und ist untersagt.

B. Gebühren

§ 8

Gebühr, Ver- 1Für die Bewilligung ist eine Gebühr von Fr. 40.--
wendung pro Fahrzeug und Monat zu entrichten. Mindestens

50 % der Gebühreneinnahmen werden für die Schaffung
von Parkplätzen, der Rest für den allgemeinen
Strassenunterhalt sowie zur Deckung des Verwal-
tungsaufwandes aus dem Vollzug dieses Reglementes
verwendet.

2Der Gemeinderat ist ermächtigt, bei einer Aende-
rung der Verhältnisse die Gebühr entsprechend anzu-
passen.

§ 9

Zahlungs- Fahrzeugbesitzer/innen, die ihr Fahrzeug während
pflicht der Nacht nicht regelmässig auf privatem Areal par-

kieren, haben die Gebühr zu bezahlen.

§ 10

Benützung Wer über eine Parkfläche auf privatem Areal ver-
privater fügt, hat diese stets zu benützen.
Parkflächen

§ 11

Befreiung 1Von der Gebühr befreit sind Fahrzeugbesitzer/in-
von der nen, die ihr Fahrzeug nachweisbar höchstens zweimal
Gebühr wöchentlich in Füllinsdorf über Nacht auf öffentli-

chem Areal parkieren.
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2Ebenfalls von der Gebühr befreit sind Fahrzeugbe-
sitzer/innen, die sich weniger als 30 Tage in Fül-
linsdorf aufhalten.

§ 12

Rechnungs- 1Die Gebühr wird im voraus erhoben. Sie ist nach
stellung der Rechnungsstellung innert 30 Tagen zu bezahlen.

2Bei nicht fristgemässer Zahlung werden je Mahnung
zusätzlich Fr. 5.-- erhoben.

§ 13

Rücker- Ist ein Fahrzeug nachweisbar während mindestens ei-
stattung nem Monat nicht auf öffentlichem Grund parkiert

worden, wird die bereits bezahlte Gebühr auf Gesuch
hin zurückerstattet; dabei werden nur ganze Monate
berücksichtigt.

C. Strafbestimmungen

§ 14

Uebertre- 1Wer gegen dieses Reglement oder eine darauf ge-
tungen stützte Verfügung verstösst, kann vom Gemeinderat

mit einer Busse bis zu Fr. 100.-- bestraft werden.

2Die Bezahlung der Busse befreit nicht von der Ent-
richtung der Gebühr.

3Gegen die Bussenverfügung kann innert 10 Tagen
beim Polizeigericht Berufung eingelegt werden.

4Die Bestrafung nach eidgenössischem oder kantona-
lem Recht bleibt vorbehalten.

D. Schlussbestimmungen

§ 15

Aufhebung Das Reglement betr. das nächtliche Dauerparkieren
bisherigen auf Gemeindestrassen und -Plätzen vom 4.3.1969 wird
Rechts aufgehoben.
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§ 16

Inkraft- Das Reglement über das nächtliche Dauerparkieren
treten auf öffentlichem Areal tritt nach Genehmigung durch

die Justiz-, Polizei- und Militärdirektion per
1. Januar 1994 in Kraft.

           Namens der Einwohnergemeinde-Versammlung

           Der Präsident:            Der Verwalter:
              M. Hofer                 W. Mohler

Beschluss der Einwohnergemeinde-Versammlung vom 15. Juni 1993.

Von der Justiz-, Polizei- und Militärdirektion genehmigt
am 24. August 1993.


